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1
Einleitung

Während in Deutschland nach wie vor über 
die Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohns gestritten wird, hat die Mehrzahl der 
Staaten längst gesetzliche Lohnuntergrenzen 
eingeführt, um Beschäftigte vor Ausbeutung 
und extremen Armutslöhnen zu schützen. 
In der Mindestlohndatenbank der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) werden 
über 100 Staaten aufgelistet, was deutlich 
macht, dass gesetzliche Mindestlöhne welt-
weit zu den etablierten Instrumenten bei der 
Regulierung des Arbeitsmarktes gehören 
(Eyraud/Saget 2005; ILO 2008).1

Das Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliche Institut (WSI) beobachtet seit 
Jahren die Entwicklung von Mindestlöh-
nen im europäischen und außereuropä
ischen Ausland, um diese Erfahrungen für 
die deutsche Debatte fruchtbar zu machen. 
Im Rahmen des WSI-Mindestlohnberich-
tes, der hier bereits zum dritten Mal vorge-
legt wird,2 werden einmal jährlich aktuelle 
Mindestlohndaten aufbereitet und Trends 
in den nationalen Mindestlohnpolitiken 
analysiert. Die Grundlage des Berichtes 
bildet die WSI-Mindestlohndatenbank, 
in der mittlerweile Daten für 28 Länder 
enthalten sind.3 Hierzu gehören alle 20 von 
27 EU-Staaten, die über einen allgemei-
nen gesetzlichen Mindestlohn verfügen, 
der EU-Beitrittskandidat Türkei sowie 
sieben weitere außereuropäische Länder:  
Australien, Brasilien, Japan, Kanada, Ko-
rea, Neuseeland und die USA .

2
Gesetzliche Mindestlöhne 
zum 1. Januar 2011

Bei der Höhe gesetzlicher Mindestlöhne 
zeigen sich sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb Europas erhebliche Unterschiede. 
Gemessen in Euro lassen sich im Hinblick 
auf die Mindestlohnniveaus innerhalb 
der EU drei Gruppen identifizieren (Ab-
bildung 1): Die erste Gruppe mit relativ 
hohen Mindestlöhnen umfasst insgesamt 
sechs Staaten aus Westeuropa. Das höchste 
Mindestlohnniveau mit einem Wert von 
10,16 € pro Stunde findet sich in Luxem-
burg, das seit dem 1. Januar 2011 als erstes 
europäisches Land die 10-€-Marke über-
schritten hat. Der zweithöchste Mindest-
lohn existiert mit 9 € pro Stunde in Frank-
reich, gefolgt von den Niederlanden mit 
8,74 € und Belgien mit 8,54 €. Nachdem 
in Irland der gesetzliche Mindestlohn zum 
1. Februar 2011 um 1 € gekürzt wurde, 
liegt das irische Mindestlohnniveau nur 
noch bei 7,65 € pro Stunde. Schließlich 
bildet Großbritannien mit einem Mindest-
lohn von 6,91 € pro Stunde das Schluss-
licht der europäischen Spitzengruppe. 
Allerdings wird der in Euro gemessene 
Betrag des britischen Mindestlohns stark 
vom Wechselkurs des britischen Pfundes 
beeinflusst, das in den letzten drei Jahren 
gegenüber dem Euro um etwa 25 % abge-
wertet wurde. Auf der Basis des Wechsel-
kurses von 2007 würde der Mindestlohn 
in Großbritannien heute bei 8,67 € pro 
Stunde liegen und hätte damit einen mit 
den anderen westeuropäischen Ländern 
vergleichbaren Wert.

In einer zweiten Gruppe mit Mindest-
löhnen zwischen 2 und 6 € pro Stunde 
befinden sich insgesamt fünf EU-Staaten, 
vorwiegend aus Südeuropa. Der Spitzen-
reiter dieser mittleren Gruppe ist Slowe-
nien mit einem Mindestlohn von 4,32 € 
pro Stunde, gefolgt von Griechenland mit 
4,28 €, Spanien mit 3,89 € und Malta mit 
3,84 €. Das niedrigste Mindestlohnniveau 
in dieser Gruppe findet sich in Portugal mit 
2,92 € pro Stunde.

Die dritte Gruppe mit Mindestlöhnen 
unterhalb von 2 € umfasst ausschließlich 
Länder aus Mittel- und Osteuropa. Das 
Mindestlohnniveau bewegt sich hier in der 
Mehrzahl der Länder zwischen 1,40 € und 
1,85 € pro Stunde. Lediglich in Bulgarien 
und Rumänien liegt der Mindestlohn nach 
wie vor unterhalb von 1 € pro Stunde. Be-
dingt durch eine relativ starke Abwertung 
ihrer nationalen Währungen in den Jahren 
2008 und 2009 wird der in Euro gemessene 
Mindestlohn vor allem in Polen, Rumänien 
und Ungarn jedoch etwas unterzeichnet.
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1	 Eine elektronische Version der ILO-Mindestlohn-
datenbank mit aktuellen Updates findet sich un-
ter: http://www.ilo.org/travaildatabase/servlet/
minimumwages.

2	 Für die bislang veröffentlichten Berichte vgl. Schul-
ten (2009, 2010).

3	 Eine aktuelle elektronische Version der WSI-Min-
destlohndatenbank findet sich unter: http://www.
boeckler.de/pdf/ta_mindestlohndatenbank.pdf. 
Zu den Unterschieden und Abgrenzungen der be-
stehenden Mindestlohndatenbanken von EURO-
STAT, ILO, OECD und WSI vgl. Schulten (2009).
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Außerhalb der EU hat von den hier 
berücksichtigten Ländern Australien den 
höchsten Mindestlohn, der mit 10,40 € 
pro Stunde sogar noch oberhalb des eu-
ropäischen Spitzenwertes von Luxemburg 
liegt. Mit Mindestlöhnen von 6,94 € bzw. 
6,28 € pro Stunde könnten sich Neusee-
land und Japan ebenfalls in die europä
ische Spitzengruppe einreihen.4 In Kanada 
und den USA bewegt sich das Mindest-
lohnniveau mit 5,99 € bzw. 5,47 € pro 
Stunde hingegen zwischen der oberen 
und der mittleren europäischen Grup-
pe.5 Während in Korea der Mindestlohn 
mit 2,44 € pro Stunde noch oberhalb der 
unteren europäischen Gruppe liegt, be-
findet sich der Mindestlohn in der Tür-
kei mit 1,89 € auf einem Niveau, das mit 
den meisten mittel- und osteuropäischen 
Staaten vergleichbar ist. Schließlich liegt 
der gesetzliche Mindestlohn in Brasilien 
nach einer kräftigen Erhöhung in den letz-
ten Jahren mit 1,03 € pro Stunde bereits 
oberhalb der Mindestlohnbeträge von 
Bulgarien und Rumänien. 

Das Mindestlohnniveau in den hier 
berücksichtigten außereuropäischen 
Staaten lag zumeist deutlich höher als im 
Vorjahr (Schulten 2010). Dies ist jedoch 
nur zum Teil auf entsprechende Erhö-
hungen der nationalen Mindestlohnsätze 
zurückzuführen. Darüber hinaus kam es 
im Jahr 2010 zu einer teilweise kräftigen 
Abwertung des Euro gegenüber den nati-
onalen Währungen dieser Länder, was den 
in Euro bemessenen Mindestlohnbetrag 
ebenfalls kräftig erhöhte. Beispielsweise 
läge der Mindestlohn in Australien ohne 
die 2010 erfolgte fast 19 %ige Abwertung 
des Euros gegenüber dem Australischen 
Dollar derzeit lediglich bei 8,46 € pro 
Stunde.

Um möglichen Verzerrungen durch 
Wechselkursschwankungen zu entgehen 
und außerdem den realen Wert des Min-
destlohns zu erfassen, der das jeweils nati-
onale Preisniveau und die entsprechenden 
Lebenshaltungskosten berücksichtigt, bie-
tet es sich an, den internationalen Vergleich 
gesetzlicher Mindestlöhne zusätzlich in 
Kaufkraftstandards (KKS) durchzuführen 
(Abbildung 2). Gegenüber dem nominellen 
Mindestlohnvergleich in Euro werden die 
Niveauunterschiede zwischen den natio-
nalen Mindestlöhnen bei einem Vergleich 
in KKS deutlich geringer: Während die 
Differenz zwischen dem höchsten und 
dem niedrigsten Mindestlohn gemessen 
in Euro bei etwa 1:14 liegt, ist sie gemessen 

in KKS mit einem Verhältnis von 1:7 nur 
noch halb so groß. 

Bei der Berechnung in KKS kommt 
es zum Teil auch zu erheblichen Ver-
änderungen in der Rangfolge der Staa-
ten. So fällt z.B. Australien mit dem auf 
Euro-Basis höchsten Mindestlohnbetrag 
auf KKS-Basis auf den vierten Platz zu-
rück. Luxemburg kann zwar seinen eu-
ropäischen Spitzenplatz behaupten, sein 
Mindestlohn erfährt aufgrund der hohen 
Lebenshaltungskosten im Großherzogtum 
jedoch einen relativ starken Wertverlust. In 
ähnlicher Weise gilt dies auch für Frank-
reich, Belgien, Irland und Japan, die in 
der Rangfolge der Länder ebenfalls Posi-
tionsverluste hinnehmen müssen. Zu einer 
relativen Positionsverbesserung kommt es 
hingegen bei den Niederlanden, Großbri-
tannien und Slowenien. Den stärksten 
relativen Wertzuwachs erfahren auf KKS-
Basis die Mindestlöhne in den mittel- und 
osteuropäischen Ländern sowie in der 
Türkei. Insgesamt bleiben jedoch auch bei 
einer Berechnung in KKS erhebliche Ni-
veauunterschiede bei den Mindestlöhnen 
bestehen, die das tatsächliche Lohn- und 
Wirtschaftsgefälle zwischen den Staaten 
widerspiegeln.

3
Die aktuelle Entwicklung 
der Mindestlöhne im Jahr 
2010

Während in einigen Ländern die Mindest-
lohnpolitik im Jahr 2010 bereits wieder von 
einem sich abzeichnenden wirtschaftli-
chen Aufschwung geprägt war, stand sie 
in den meisten Ländern nach wie vor un-

4	 In Japan existiert kein einheitlicher nationaler 
Mindestlohn. Gesetzliche Mindestlöhne werden 
vielmehr auf regionaler Ebene festgelegt, wobei 
der Unterschied zwischen dem höchsten und dem 
niedrigsten Mindestlohn knapp 28 % beträgt 
(Nakakubo 2009). Bei dem hier ausgewiesenen 
Mindestlohnbetrag handelt es sich um einen ent-
sprechend der Beschäftigtenzahl gewichteten na-
tionalen Durchschnittswert.

5	 In Kanada werden die Mindestlöhne auf der Ebene 
der Provinzen festgelegt. Da kein nationaler Min-
destlohn existiert, wird hier ein nach Beschäftig-
tenzahl gewichteter nationaler Durchschnittswert 
verwendet. In den USA können die einzelnen US-
Bundesstaaten zusätzlich zum nationalen Min-
destlohn eigene regionale Mindestlohnvorgaben 
beschließen. Anfang 2011 hatten 17 Bundesstaa-
ten einen eigenen Mindestlohn, der über dem 
Niveau des nationalen Mindestlohns lag. Der 
höchste Mindestlohn von umgerechnet 6,54 € 
pro Stunde existiert dabei im US-Bundesstaat 
Washington.

Abb. 1: Gesetzliche Mindestlöhne pro Stunde 2011 – in €*–

*jeweils zum 01.01.2011; Umrechnung in Euro zum Jahresdurchschnittskurs 2010. **gewichteter Durchschnitt regionaler
Mindestlöhne. ***ab 01.02.2011.
Quelle: WSI-Mindestlohndatenbank (2011).
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ter dem Vorzeichen der Krise. Insgesamt 
wurde in 21 von den hier untersuchten 
28 Staaten eine nominale Erhöhung der 
Mindestlöhnsätze vorgenommen (Abbil-
dung 3). Hiervon haben allein 17 Staaten 
ihre Mindestlöhne zuletzt zum 1. Januar 
2011 erhöht. In zehn Staaten war die An-
hebung der Mindestlöhne relativ moderat 
und bewegte sich zwischen 0,7 % in Malta 
und 2,8 % in der Slowakei. Weitere sieben 
Staaten beschlossen deutlich kräftigere 
Mindestlohnerhöhungen zwischen 4,4 % 
in Luxemburg und 6,1 % in Ungarn. Die 
höchsten Mindestlohnzuwächse gab es mit 
9,1 % in der Türkei, 10,1 % in Lettland und 
11,6 % in Rumänien. Völlig aus dem Rah-
men fällt schließlich Slowenien, das seinen 
Mindestlohn um 25,2 % erhöht hat. Slowe-
nien war damit das einzige Land, das über 
graduelle Anpassungen des Mindestlohns 
an die allgemeine Lohn- und Preisent-
wicklung hinaus bewusst eine expansive 
Mindestlohnpolitik für eine strukturelle 
Erhöhung des nationalen Mindestlohnni-
veaus verfolgt hat (Dragović 2010a).

In insgesamt sieben der hier untersuch-
ten Länder (darunter sechs EU-Staaten plus 
die USA) gab es 2010 keine Mindestlohn-
zuwächse, sodass das bestehende nomina-
le Mindestlohnniveau eingefroren wurde. 
Darunter befanden sich fünf Staaten, die 
bereits auch 2009 keine Mindestlohner-
höhung vorgenommen haben (Schulten 
2010). Die mit vier Jahren bislang längste 
Phase ohne Mindestlohnzuwächse erlebt 
Tschechien, wo die Mindestlöhne zuletzt 
zum 1. Januar 2007 angehoben wurden. 
Schließlich hat mit Irland erstmalig in Eu-
ropa ein Land den Beschluss gefasst, sein 
nominales Mindestlohnniveau zu senken. 
Zum 1. Februar 2011 ist demnach der iri-
sche Mindestlohn um 1 € von ehemals 
8,65 auf 7,65 € pro Stunde gekürzt worden, 
was einem Rückgang von 11,5 % entspricht 
(Smyth 2011). 

Da im Jahr 2010 die nominalen Min-
destlohnsätze oft nur relativ gering an-
gehoben und vielfach sogar eingefroren 
wurden, war die um den Anstieg der Ver-
braucherpreise bereinigte reale Entwick-
lung der Mindestlöhne in vielen Ländern 
negativ (Abbildung 4). Insgesamt blieb die 
Anpassung der Mindestlöhne in zwölf 
Ländern hinter der Preissteigerungsrate 
zurück. Am stärksten sank der reale Min-
destlohnwert mit minus 4,7 % in Grie-
chenland, gefolgt von Bulgarien mit minus 
2,8 %, Estland mit minus 2,7 % und den 
USA mit minus 2,6 %. In sieben Ländern 

Abb. 2: Gesetzliche Mindestlöhne pro Stunde 2011
– in Kaufkraftstandards (KKS)* –

*jeweils zum 01.01.2011; Umrechnung in KKS aufgrund der von Eurostat für 2010 ausgewiesenen Kaufkraftparitäten
des privaten Konsums. **gewichteter Durchschnitt regionaler Mindestlöhne. ***ab 01.02.2011.

Quelle: WSI-Mindestlohndatenbank (2011).
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kam es zu einem leichten Reallohnanstieg 
der Mindestlöhne zwischen 0,3 % in den 
Niederlanden und 1,7 % in Irland.6 In 
weiteren sechs Ländern wuchs der reale 
Mindestlohnwert zwischen 2 % in Aus
tralien und 3,6 % in Kanada. Die höchsten 
Reallohnzuwächse gab es in Rumänien mit 
5,5 %, Lettland mit 11,3 % und schließlich 
Slowenien mit 23,1 %.

4
Der relative Wert gesetzli-
cher Mindestlöhne (Kaitz-
Index)

Die Bedeutung des Mindestlohns wird 
nicht allein durch seinen absoluten Wert 
bestimmt, sondern auch durch seine Stel-
lung im jeweils nationalen Lohngefüge. 
Letztere kann durch den sogenannten 
Kaitz-Index (benannt nach dem ameri-
kanischen Ökonomen Hyman Kaitz) be-
stimmt werden, der den relativen Wert des 
gesetzlichen Mindestlohns zum Ausdruck 
bringt und statistisch als Prozentsatz des 
Mindestlohns vom jeweiligen nationalen 
Durchschnitts- oder Medianlohn gemes-
sen wird. Während der Durchschnitts-
lohn durch das arithmetische Mittel aller 
Löhne bestimmt wird, ist der Medianlohn 
der mittlere Lohn, bei dem die Hälfte aller 
Beschäftigten mehr und die andere Hälfte 
weniger verdient. Entsprechende Datensät-
ze mit aktuellen Werten bis 2009 werden 
von der OECD und von EUROSTAT ver-
öffentlicht.7 

Im Jahr 2009 zeigte der relative Wert 
des Mindestlohns bezogen auf den Me-
dianlohn eine große Schwankungsbreite 
(Abbildung 5). Von den insgesamt 23 Län-
dern, für die entsprechende Daten vorlie-
gen, bewegte sich der Mindestlohn in einer 
Mehrheit von 13 Staaten zwischen 40 und 
50 % des Medianlohns. Unterhalb dieses 
Niveaus befanden sich mit den USA, Japan 
und Tschechien drei Staaten, deren rela-
tiver Mindestlohnwert zwischen 36 und 
37 % des Medianlohns lag. Sechs Staaten 
hatten hingegen ein deutlich höheres Min-
destlohnniveau, das sich zwischen knapp 
51 % in Belgien und 60 % in Frankreich 
als europäischem Spitzenreiter bewegte. 
Noch einmal deutlich übertroffen wurde 
diese Gruppe von der Türkei, deren re-
lativer Mindestlohnwert bei 71,3 % des 
Medianlohns lag. Dahinter verbergen sich 
bestimmte Besonderheiten des türkischen 

Arbeitsmarktes, der sich durch eine be-
sonders starke Einkommenspolarisierung 
auszeichnet, bei der ein Großteil der Be-
schäftigten sowohl im formellen als auch 
im recht bedeutsamen informellen Sektor 
nicht mehr als den gesetzlichen Mindest-
lohn erhält (Koçer/Visser 2009).

Die Position der Türkei wird deutlich 
relativiert, wenn der Kaitz-Index nicht an-
hand des Medianlohns, sondern anhand 
des Durchschnittslohns berechnet wird (Ab-
bildung 6). Mit einem relativen Mindest-
lohn von 37,8 % des Durchschnittslohns 
stand die Türkei im Jahr 2009 hier nur im 
Mittelfeld. In einer Mehrzahl von 15 der 
hier erfassten 23 Länder bewegte sich der 
relative Wert des Mindestlohns zwischen 
30 und 40 % des Durchschnittslohns. Das 
Schlusslicht bildeten die USA, wo der Min-
destlohn lediglich 27 % des Durchschnitts-
lohns ausmachte. Demgegenüber verfüg-
ten sieben Länder über einen Mindestlohn, 
der über 40 % des Durchschnittlohns lag. 
Spitzenreiter war hierbei mit 51,6 % Neu-
seeland, gefolgt von Frankreich mit 48 %, 
Australien mit 44,6 % und Belgien mit 
44,1 %.

Mit der Analyse des Kaitz-Index lässt 
sich zeigen, dass in den meisten Staaten 
die gesetzlichen Mindestlöhne – zum 
Teil deutlich – unterhalb der von OECD 
und EUROSTAT verwendeten Niedrig-

lohnschwelle liegen, die bei zwei Drit-
teln des Medianlohns angesetzt wird.8 In 
Analogie zu der in der Armutsforschung 
verwendeten Armutsschwelle von 60 % 
des Medianeinkommens oder 50 % des 
Durchschnittseinkommens kann davon 
gesprochen werden, dass in vielen Ländern 
der gesetzliche Mindestlohn lediglich ei-
nen „Armutslohn“ festschreibt, der in der 
Regel nur ein sehr bescheidenes Einkom-
mensniveau ermöglicht und in manchen 
Fällen sogar unterhalb des offiziellen Exis-
tenzminimums liegt. 

Nach Ansicht des Europarates versto-
ßen zahlreiche Länder trotz bestehender 
Mindestlöhne gegen den Artikel 4 der 

Abb. 4: Reale Entwicklung gesetzlicher Mindestlöhne 2010*
– in % –

*Entwicklung vom 01.01.2010 zum 01.01.2011 in %, bereinigt um die Entwicklung der Verbraucherpreise.

Quelle: WSI-Mindestlohndatenbank (2011).
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6	 Irland konnte 2010 trotz eingefrorenen nomina-
len Mindestlohnniveaus aufgrund der negativen 
Preisentwicklung einen positiven Reallohnzu-
wachs beim Mindestlohn verzeichnen. Berück-
sichtigt man hingegen die zum 1. Februar 2011 
wirksame Kürzung des nominalen Mindestlohn-
satzes, so ist der reale Wert des irischen Mindest-
lohnes um etwa 10 % zurückgegangen.

7	 Zu den methodischen Unterschieden beider Da-
tensätze vgl. Schulten (2010). Im Folgenden wird 
auf die Datenbank der OECD zurückgegriffen, da 
sie eine höhere Abdeckung der hier untersuchten 
Länder aufweist.

8	 Nach den aktuellsten verfügbaren Daten von EU-
ROSTAT arbeiteten im Jahr 2006 in der EU mehr 
als 15 Mio. und damit mehr als 17 % aller Voll-
zeitbeschäftigten im Niedriglohnsektor (Casali/
Alvarez Gonzales 2010).
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Europäischen Sozialcharta von 1961, der-
zufolge alle Arbeitnehmer das „Recht auf 
ein gerechtes Arbeitsentgelt“ haben, „wel-
ches ausreicht, um ihnen und ihren Famili-
en einen angemessenen Lebensstandard zu 
sichern.“ Der Europäische Ausschuss für 
Soziale Rechte des Europarates hatte sich 
in den 1970er Jahren darauf verständigt, 
dass ein gerechtes Arbeitsentgelt dann 
gegeben ist, wenn der jeweilige Brutto- 
lohn mindestens 68 % des nationalen 
Bruttodurchschnittslohnes beträgt. In den 
1990er Jahren hat der Ausschuss dann sei-
ne Definition noch einmal revidiert und 
geht seitdem davon aus, dass ein „gerechtes 
Arbeitsentgelt“ einen Nettolohn umfasst, 
der mindestens bei 60 % des Nettodurch-
schnittslohnes liegt (Lörcher 2006). 

In seiner jüngsten Überprüfung der 
Einhaltung der Europäischen Sozialcharta 
hat der Ausschuss nun für eine Reihe von 
europäischen Ländern – darunter Groß-
britannien, die Niederlande, Spanien und 
Portugal – festgestellt, dass ihr gesetzli-
ches Mindestlohnniveau nicht ausreicht, 
um das „Recht auf ein gerechtes Arbeits-
entgelt“ zu gewährleisten (Übersicht 1). 
Mit Frankreich und Malta identifiziert 
der Europarat lediglich zwei Länder, de-
ren gesetzliche Mindestlöhne hoch genug 
sind, um die Anforderungen der Europä-
ischen Sozialcharta zu erfüllen. Dagegen 
wird den skandinavischen Ländern Däne-
mark, Norwegen und Schweden beschei-
nigt, auch ohne gesetzlichen Mindestlohn 
durch ein weitgehend flächendeckendes 
Tarifvertragssystem ein ausreichend ho-
hes Mindestlohnniveau zu gewährleisten. 
Die Situation in Deutschland mit feh-
lendem gesetzlichen Mindestlohn und 
unzureichender Tarifbindung wertet der 
Europarat hingegen eindeutig als Verstoß 
gegen das „Recht auf ein gerechtes Arbeits-
entgelt“ in der Europäischen Sozialcharta.

Angesichts der in vielen europäischen 
Staaten relativ geringen Mindestlöhne sind 
in den letzten Jahren vermehrt politische 
Vorschläge für eine europaweit koordinier-
te Mindestlohnpolitik unterbreitet wor-
den, die darauf abzielen, in jedem Land ein 
bestimmtes relatives Mindestlohnniveau 
sicherzustellen (Schulten 2008). Besonders 
hervorgetan hat sich hierbei das Europä
ische Parlament, das bereits im Jahr 2008 
dafür plädiert hat, „eine EU-Vorgabe für 
Mindestlöhne (gesetzlich, tarifvertraglich 
vereinbart auf nationaler, regionaler oder 
Branchenebene), die eine Vergütung von 
mindestens 60 % des maßgeblichen (natio-

Übersicht 1: Überprüfung des Europarates bezgl. der Einhaltung von 
Art. 4 der Europäischen Sozialcharta: „Das Recht auf ein gerechtes 
Arbeitsentgelt“
Recht wird eingehalten Recht wird nicht (vollständig) 

eingehalten
Aussage aufgrund der Datenlage 
nicht möglich

Dänemark, Frankreich, Malta, 
Norwegen, Schweden

Deutschland, Großbritannien, 
Italien, Litauen, Niederlande, 
Portugal, Rumänien, Slowakei, 
Slowenien, Spanien

Belgien, Griechenland, Österreich 

Quelle: Zusammenstellung des Autors auf der Basis von Council of Europe (2010). 

Abb. 5: Gesetzlicher Mindestlohn in % des Medianlohns
von Vollzeitbeschäftigten 2009

71,3
60,1

59,4
54,4

53,7
51,1
50,8

49,0
48,2
47,8

47,2
46,1

45,4
45,3
44,9

44,2
44,1

43,0
42,6

40,7
37,1

36,2
36,0

Türkei

Neuseeland

Portugal

Belgien

Griechenland

Niederlande

Slovakei

Polen

Spanien

Kanada

USA

Tschechien
Japan

Korea

Lettland

Litauen

Rumänien

Großbritannien

Ungarn

Slovenien

Irland

Australien

Frankreich

0 bis 39,9 %
40 bis 49,9 %
über 50 %

Quelle: OECD.

Abb. 6: Gesetzlicher Mindestlohn in % des Durchschnittslohns
von Vollzeitbeschäftigten 2009

Quelle: OECD.
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nalen, branchenspezifischen usw.) Durch-
schnittslohns gewährleistet, …zu verein-
baren“ (Europäisches Parlament 2008). Im 
Jahr 2010 forderte das Europäische Parla-
ment von der Europäischen Kommission 
im Rahmen einer Studie zu überprüfen, 
„welche Auswirkungen eine von ihr auf den 
Weg gebrachte Gesetzesinitiative zur uni-
onsweiten Festsetzung eines Mindestlohns 
in jedem einzelnen Mitgliedstaat hätte“ 
(Europäisches Parlament 2010).

Schließlich treten in vielen europä
ischen Ländern die Gewerkschaften und 
andere soziale Organisationen bereits seit 
Längerem für eine strukturelle Erhöhung 
der gesetzlichen Mindestlöhne ein, damit 
der Mindestlohn ein sozio-kulturelles 
Existenzminimum gewährleistet und den 
Anforderungen eines „Living Wage“ ent-
spricht.9 In einigen Ländern wie z.B. in 
Spanien, Portugal oder Rumänien haben 
sich Regierungen und Gewerkschaften in 
den letzen Jahren darauf verständigt, in 
mehrjährigen Anpassungsschritten zu ei-
ner strukturellen Erhöhung des nationalen 
Mindestlohnniveaus zu gelangen. Vor dem 
Hintergrund der Krise sind die Anpas-
sungspläne jedoch in den meisten Ländern 
erst einmal auf Eis gelegt worden (Schulten 
2010). Eine Ausnahme bildet Slowenien, 
das 2010 als einziges Land eine struktu-
relle Erhöhung seines Mindestlohns vorge-
nommen hat und damit den relativen Wert 
seines Mindestlohns von 41 % auf knapp 
48 % des Durchschnittslohns vergrößern 
konnte (Dragović 2010a).10

5
Fazit: Krise erhöht politi-
schen Druck auf Mindest-
löhne

Mit der Krise hat sich der politische Druck 
auf die Entwicklung der Mindestlöhne in 
den meisten Ländern deutlich erhöht. So 
wurde die politische Auseinandersetzung 
oft von Forderungen dominiert, das be-
stehende Mindestlohnniveau einzufrieren 
oder sogar zu kürzen. Zwar kam es auch 
im Jahr 2010 in der Mehrzahl der Länder 
zu nominalen Mindestlohnerhöhungen. 
Diese lagen aber häufig noch unterhalb des 
Anstiegs der Inflationsrate, sodass sich der 
reale Wert des Mindestlohns weiter ver-
ringert hat. 

Besonders intensiv wurde die Ausein-
andersetzung um die zukünftige Mindest-

lohnpolitik in Irland geführt. Nachdem 
irische Arbeitgeberverbände bereits seit 
mehreren Jahren das aus ihrer Sicht zu hohe 
Mindestlohnniveau beklagten, hat die iri-
sche Regierung Ende 2010 im Rahmen ih-
res „Nationalen Plans zur Wiederbelebung 
der Wirtschaft“ eine in Europa historisch 
einmalige Kürzung des Mindestlohns be-
schlossen. Begründet wurde dieser Schritt 
mit dem Ziel, die Flexibilität des irischen 
Arbeitsmarktes zu erhöhen und die Wett-
bewerbsfähigkeit der irischen Wirtschaft 
zu verbessern (Government of Ireland 
2010, S. 36). Erfolglos haben die irischen 
Gewerkschaften, unterstützt von einem 
breiten Netzwerk irischer Ökonomen, da-
gegen eingewendet, dass eine Kürzung des 
Mindestlohns keines der ökonomischen 
Probleme in Irland lösen, sondern im Ge-
genteil die anhaltende Nachfrageschwäche 
und die damit verbundenen deflationären 
Tendenzen sogar noch verschärfen würde 
(TASC 2010).

Das irische Beispiel macht auch deut-
lich, wie vor dem Hintergrund der Krise 
internationale Organisationen wie die 
Europäische Kommission, die OECD 
oder der Internationale Währungsfond 
(IWF) zunehmend Einfluss auf die nati-
onale Mindestlohnpolitik gewinnen. So 
hat sich die irische Regierung in ihrem 
Beschluss zur Kürzung des Mindestlohns 
explizit auf entsprechende Empfehlungen 
der OECD berufen (Government of Ireland 
2010, S. 36). Zugleich wurde im Vorfeld 
dieses Beschlusses bekannt, dass sich auch 
wichtige Repräsentanten des IWF für eine 
Kürzung des irischen Mindestlohns ausge-
sprochen haben (McGee 2010; Allard/Eve-
raet 2010). Die gleiche Position sollen auch 
Vertreter der Europäischen Kommission 
eingenommen haben. So wurde schließlich 
die Kürzung des irischen Mindestlohns of-
fiziell in das gemeinsame Memorandum 
von irischer Regierung, EU und IWF auf-
genommen, in dem sich Irland im Gegen-
zug für ein milliardenschweres Finanzpa-
ket zu zahlreichen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen verpflichtet (Smyth 2011).

Insbesondere die Europäische Kom-
mission und der IWF scheinen die Gunst 
der Krise nutzen zu wollen, um ihre traditi-
onellen neoliberalen Wirtschaftskonzepte 
wieder auf die Tagesordnung zu setzen. So 
haben z.B. Mitarbeiter des IWF in einem 
aktuellen Strategiepapier zur Krise in der 
Eurozone einen breiten Katalog politischer 
Empfehlungen aufgelistet, die fast aus-
schließlich auf eine weitere Flexibilisierung 

und Deregulierung der Arbeitsmärkte hin-
auslaufen (Allard/Everaet 2010). Für Län-
der wie Irland, Griechenland, die Slowakei 
oder auch Frankreich wird hier in kaum 
verklausulierter Form eine Reduzierung 
des bestehenden Mindestlohnniveaus ge-
fordert, während für Deutschland Maß-
nahmen angeraten werden, die ein weiteres 
„Wachstum des Niedriglohnsektors unter-
stützen“ (ebd., S. 20f.). Die Europäische 
Kommission (2011, S. 27) empfiehlt darü-
ber hinaus, angesichts der zunehmenden 
ökonomischen Ungleichgewichte in Euro-
pa die Lohnfindungssysteme so zu flexibi-
lisieren, dass sie die „Lohnreagibilität“, d.h. 
die Anpassung der Löhne an veränderte 
Markt- und Wettbewerbsverhältnisse, ver-
bessern. Im Kern geht es hierbei darum, 
den Lohn zur zentralen ökonomischen 
Anpassungsvariable zu machen und die 
Verbindlichkeit tarifvertraglicher und 
gesetzlicher Mindestlöhne zu relativieren. 
Der im Zuge der Euro-Krise wachsende 
lohnpolitische Einfluss von Europäischer 
Kommission und IWF hat mittlerweile den 
Europäischen Gewerkschaftsbund zu einer 
scharfen Kritik an diesen Organisationen 
veranlasst, in der alle Versuche, die nati-
onale (Mindest-)Lohnpolitik politisch im 
Rahmen finanzieller Rettungspakte unter 
Druck zu setzen, zurückgewiesen werden 
(Monks 2011).

Als Alternative zur Politik von Euro-
päischer Kommission und IWF bietet sich 
der Ansatz der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (ILO) an, die in ihrem Mitte 
2009 verabschiedeten „Global Jobs Pact“ 
auf die zentrale Bedeutung von Mindest-
löhnen hingewiesen hat, um angesichts 
der Weltwirtschaftskrise die private Kon-
sumnachfrage zu stabilisieren und eine 
mögliche deflationäre Lohn-Preis-Spirale 
zu verhindern (ILO 2009). In ihrem jüngs-
ten Global Wage Report hat die ILO (2010) 
einmal mehr die positiven sozialen und 
ökonomischen Effekte von Mindestlöhnen 
hervorgehoben, die in einer Reduzierung 
von Lohnarmut und Lohnungleichheit lie-
gen und damit eine wichtige Grundlage für 

  9	 Für den im Englischen etablierten Begriff „living 
wage“ gibt es keine direkte deutsche Entspre-
chung. Wörtlich bedeute er „einen Lohn, von 
dem man leben kann“, wobei hier mit „leben“ 
in der Regel ein breit gefasstes soziokulturelles 
Existenzminimum gemeint ist.

10	 Vgl. EUROSTAT Datenbank, Monatlicher Min-
destlohn als Anteil der durchschnittlichen Mo-
natsverdienste (%) – Nace Rev. 2, http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ 
labour_market/earnings/database.
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ein alternatives, stärker lohngetriebenes 
Wachstumsmodell bilden. 

Eine politische Aufwertung von Min-
destlöhnen scheint auch deshalb geboten, 
da die vielfach befürchteten negativen 
Auswirkungen auf die Beschäftigung sich 
in der Realität kaum nachweisen lassen. 
Eine aktuelle Untersuchung der Univer-

sität Berkeley, die die methodisch bislang 
anspruchvollste und empirisch umfang-
reichste Studie zu den Beschäftigungs-
effekten von Mindestlöhnen darstellt, 
kommt im Gegenteil zu dem Ergebnis, 
dass sich Mindestlöhne nicht negativ auf 
die Anzahl der Arbeitsplätze in den klas-
sischen Niedriglohnbranchen auswirken 

(Dube et al. 2010). In Europa konnte da
rüber hinaus 2010 am Beispiel Sloweniens 
beobachtet werden, dass selbst ein außer-
gewöhnlich hoher Anstieg des Mindest-
lohns, der auf eine strukturelle Erhöhung 
des nationalen Mindestlohnniveaus zielt, 
keine negativen Auswirkungen auf die Be-
schäftigung gezeigt hat (Dragović 2010b).
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